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Kommentierte Version des
Satzungsbeschlusses 

GKB

Leider mussten wir feststellen, dass etliche 
unserer Argumente aus den 
Stellungnahmen offenbar missverstanden 
wurden. Wir wollen daher versuchen, mit 
dem vorliegenden Dokument unsere 
Position auf einfache Weise nochmals 
darzustellen. 

Links finden Sie den jeweiligen Originaltext 
in Kopie und rechts finden Sie unseren 
Kommentar sowie nützliche Grafiken und
Informationen.
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Leider haben die Elternvertretungen die Satzungsentwürfe 
erst nach dem 8. Mai 2006 erhalten. Die Verteilung von
Dokumenten in Papierform über den Verteiler hatte sich bereits 
in der Vergangenheit als oftmals langsam und nicht immer
zuverlässig erwiesen.
Manche Elternvertretungen haben die Satzungsentwürfe niemals
bekommen und da die Ausgabe der Unterlagen trotz Forderung des GKBs
leider nicht gegen Unterschrift und mit Datum erfolgte,  lässt es sich nun nicht 
mehr nachvollziehen, wo genau diese fehlenden Unterlagen verblieben sind.

Die Elternbeiräte, die den Satzungsentwurf bekommen haben, 
haben oftmals kritisiert, dass die Stellungnahme in den Pfingstferien
abzugeben war.

Positiv anmerken möchten wir hier, dass den Kindergartenelternbeiräten noch
eine Verlängerung für die Abgabe der Stellungnahmen bis zum 9.6.2006 
eingeräumt wurde und dass diese Fristverländerung auf unseren Wunsch hin 
an alle Einrichtungen weitergegeben wurde.

Wir möchten zunächst darauf hinweisen, dass es
konstruktiver gewesen wäre, die Elternvertreter bereits zu
einem wesentlich früheren Zeitpunkt in die Gestaltung der 
neuen Satzungen einzubinden.

Der GKB hat im Vorfeld versucht, mit der SPD-Fraktion und 
dem Schulreferat die größten Kritikpunkte der Eltern an der
bestehenden Satzung zu diskutieren. Leider sind unsere 
Vorschläge nicht berücksichtigt worden.
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Warum erfolgt hier eine Unterscheidung von KoOps und
Kindertagesstätten?
Bei KoOps wird nicht überprüft, ob die Familie den
Platz noch benötigt, beim Wechsel von Kinderkrippe zu 
Kindergarten muss die Familie dies nachweisen.
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Kommentar siehe vorherige Seite
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Wie wird der Fahrtweg für die Kindergärten berücksichtigt  
werden?



Bedeutet dies, dass Kinder mit 4-5 h Buchungszeit 
problemlos auf über 9h hochbuchen können?

Was passiert, wenn Eltern z.B. ihren Arbeitsplatz 
verlieren? Müssen/Dürfen die Eltern dann
herunterbuchen?
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Warum Unterscheidung 
zwischen behinderten und nicht-
behinderten Kindern?
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Soweit uns bekannt ist, hat der
GEbKri erst  nach dem 11.7.2006 die
Daten für die Kinderkrippen erhalten.
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Brutto- und Nettoeinkommen unterscheiden sich grundsätzlich für 
Berufstätige nicht durch den Abzug von Miete, sondern durch den Abzug von 
Steuern und Sozialabgaben.

Die bisherige Einkommensdefinition benachteiligt Eltern, die ihr
Einkommen ausschließlich aus Bruttoarbeitslohn beziehen, von dem noch 
Steuern und Sozialabgaben zu leisten sind. Familien mit 2 Vollzeitjobs
haben scheinbar mit 60.000 EUR Brutto pro Jahr ein hohes Einkommen, 
netto verbleibt diesen Familien im Monat aber nur 3000 EUR. Ca. 2000 EUR 
muss die Familie jeden Monat an Steuern und Sozialabgaben abführen.

Die Grafik zeigt, was einer Familie (2 x Steuerklasse IV, 1Krippenkind, 1 
Kindergartenkind) nach Abzug der Steuern, Sozialabgaben und
Kinderbetreuungskosten noch netto (grüne Farbtöne) verbleibt.

Bruttoeinkünfte dürfen nicht genauso behandelt werden wie 
Nettoeinkommen, die derzeitige Regelung ist ungerecht.
Nur ein Beispiel: Eine Alleinerziehende mit 30.000 EUR Bruttolohn
(=18.000 EUR Netto) zahlt laut Satzung  den gleichen Kindergartenbeitrag 
wie eine Alleinerziehende, die 30.000 EUR netto an Unterhaltszahlungen 
vom Ex-Mann erhält.
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Das Vorvorjahreseinkommen ist vollkommen ungeeignet zur Bestimmung
der Bedürftigkeit einer Familie. Gerade bei Familien verbessert sich die 
finanzielle Situation nach Aufnahme des Kindes in Krippe oder Kindergarten
sehr stark. Es ist daher nicht nachvollziehbar, wieso aufgrund des vor 2 Jahren
vorliegenden Einkommensstatus einer Familie die Berechnung der
zumutbaren Gebühr erfolgt. Es kann auch niemand zum Arbeitsamt gehen 
und Arbeitslosengeld erbitten, nur weil er/sie 2 Jahre zuvor arbeitslos war.

Der Stadt entgehen hier Elternbeiträge, die dann wiederum anderweitig 
eingenommen werden müssen. Es führt zu einer künstlichen Verteuerung, die
sich am besten am Kindergarten darstellen lässt: weil die Familie in den
ersten beiden Jahren eine Ermäßigung oder gänzliche Befreiung bekommen 
kann, muss die Gebühr, die die Familie im letzten Jahr zahlen 
muss, so hoch sein, dass damit die Einnahmeausfälle in den ersten beiden 
Jahren kompensiert werden können.

Familien, die ein konstantes Familieneinkommen haben, sind hier die Verlierer.
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Da das neue Elterngeld für nicht berufstätige Mütter/Väter in
Höhe des bisherigen Erziehungsgeldes ist, läge hier wohl
eine Ungleichbehandlung von Erziehungsgeld und Elterngeld vor.
Wir schlagen daher vor, Elterngeld/Erziehungsgeld in einem
separaten Absatz in den Satzungsentwurf einzufügen und somit explizit
als Einkommen zu benennen.

Die Stadt räumt ein, dass die Vorvorjahresregelung eine 
ungerechtfertigte Begünstigung für einen erheblichen Kreis von Eltern 
bedeutet.  Sie rechtfertigt dies jedoch umständlich damit, dass diese 
Eltern zuvor Konsumverzicht geübt hätten.
Es wird hier übersehen, dass es mittlerweile eine Reihe von
Familien gibt, in denen kein Elternteil mehr jahrelang Erziehungszeit 
nehmen kann, weil sonst der Arbeitsplatz nicht mehr sicher ist.
Aufgrund des Mangels an Krippenplätzen geben manche dieser Eltern 
monatlich sehr viel für Tagesmütter, Kinderfrau, Au-Pairs o.ä. aus. 
Auch diese Eltern üben sich – wie im übrigen auch viele 
Krippenfamilien – in Konsumverzicht.

Wenn die Stadt Familien fördern möchte, so sollte diese Förderung 
allen Eltern zugute kommen, egal ob sie es sich finanziell/beruflich 
leisten können, nach der Geburt des Kindes zu Hause zu bleiben. 

Ein Mittel zur Förderung wären moderate Kindergartengebühren für alle 
Eltern.
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Das Elterngeld wird in der neuen Satzung bisher nicht erwähnt. Es ist 
sehr unwahrscheinlich, dass Eltern Einkommen angeben, die nicht in der 
Satzung erscheinen.

Da die Zentrale Gebührenstelle uns gegenüber eingeräumt hat, dass sie 
auf wahrheitsgemäße Angaben der Eltern angewiesen sind, ist es umso 
wichtiger, zumindest die ehrlichen Eltern daran zu erinnern, alle 
Einkommensarten anzugeben.

Eine Gebührenermässigung ist erst ab mindestens mehr als 10.000 EUR 
Gehaltseinbruch gegenüber dem Vorvorjahr möglich. Hiervon werden
Familien getroffen, die Gehaltseinbrüche von weniger als 10.000 EUR 
haben, aber oberhalb der Grenzen der wirtschaftlichen Jugendhilfe 
liegen (Beispiel: Familieneinkommen sinkt von 61.000 EUR auf 53.000 
EUR).

Hier wird übersehen: Die Zahl der Anträge würde signifikant sinken, wenn 
das aktuelle Einkommen herangezogen wird, da die Familien spätestens 
ab Kindergarteneintritt über 2 Arbeitsplätze verfügen (müssen), um z.B. 
überhaupt einen Kindergartenplatz über 6 h zu bekommen.

Vergleichszahlen aus Nürnberg und Stuttgart belegen, dass viel weniger
Anträge eintreffen (ca. 33 bis 12%) als in München (derzeit 75%).

Nimmt man die Personalschlüssel von Stuttgart und Nürnberg, so müsste 
das derzeit vorhandene Personal in München ausreichen.

Dies trifft nicht zu! Der GKB hat niemals unterstellt, dass Empfänger
staatlicher Leistungen andere Einkünfte nicht angeben.
Vielmehr haben wir darauf hingewiesen, dass die geplante Satzung
es Eltern erlaubt sich arm zu rechnen, obwohl keine aktuelle Bedürftigkeit 
vorliegt.  Jeder von uns kennt persönlich Beispiele hierfür.



Der GKB hat detaillierte Angaben gemacht, 
welche Schlupflöcher es derzeit gibt und
wie man sie man sie stopfen könnte!
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Uns irritiert, dass das Schulreferat hier eigene Richtlinien setzen will, was zum 
Familieneinkommen gehört und was nicht. Es gibt bundesdeutsche Gesetze, 
die z.B. im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe auch Anwendung finden.

Es ist mittlerweile ein beliebter Trick von unverheirateten Eltern, nach der 
Geburt des Kindes absichtlich das alleinige Sorgerecht bei der Mutter zu 
belassen, um somit – aufgrund des niedrigen Gehalts
der Mutter – die Kinderbetreuung kostenlos oder günstiger zu erhalten.

Die Einnahmeausfälle die die Stadt aufgrund dieser zahlreichen Fälle
hat, führen dazu, dass der Deckungsgrad durch Elternbeiträge nicht
die tatsächlich zu erreichende Höhe erreicht. Um den Zieldeckungsgrad zu 
erreichen, muss dann die Stadt wiederum die Gebühren erhöhen.

Wir halten es auch nicht für hilfreich für diese Familien, wenn unverheiratet
zusammenlebenden Eltern solche finanziellen Anreize geboten werden, um
das eigentlich zum Wohl des Kindes erwünschte gemeinsame Sorgerecht 
auszuschlagen.
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Stellt hier das Schulreferat die üblichen Kindergartensatzungen 
in den 18 nächstgrößeren bayrischen Städten in Frage? 

Die Anträge auf wirtschaftliche Jugendhilfe kommen bisher 
nicht sehr zahlreich, weil fast keine Familie in städtischen 
Kinderbetreuungseinrichtungen in München die wirtschaftliche
Jugendhilfe kennt. 
Dies ist auch kein Wunder, denn keine der 
Einrichtungsleitungen, die wir befragt haben, kannte die 
wirtschaftliche Jugendhilfe. Ferner werden Eltern durch 
folgenden Auszug aus der Broschüre der Stadt zur 
Kinderbetreuung wie folgt informiert:
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Nürnberg und Stuttgart beschäftigen nur Beamte des mittleren 
nicht-technischen Dienstes bzw. Verwaltungsfachangestellte. 
Es ist uns daher nicht klar, wieso München höher qualifiziertes 
Personal einstellen müsste.

Bei der Ermäßigung des Kindergartenplatzes handelt es sich unser Auffassung
nach um eine soziale Leistung. Das dafür Nachweise erbracht werden müssen,
ist selbstverständlich (oder bekommt man in München Alg2 ohne Nachweise?).

Wir als Eltern sehen nicht den Unterschied: auch im jetzigen 
Ermäßigungsantrag müssen die Eltern ihre Einkommen offen legen; im Antrag
auf wirtschaftliche Jugendhilfe müssten sie dies genauso tun, hätten aber
den Vorteil, ihre Ausgaben ebenfalls darlegen zu dürfen, um damit – aufgrund 
hoher Ausgaben (z.B. Miete, Ausgaben für Versicherungen, etc.) von den
Kindergartengebühren ganz oder teilweise befreit  zu werden.

Normalerweise reden die meisten Familien relativ offen über ihre Mietkosten
und Versicherungsbeiträge. Über das Einkommen hingegen redet niemand gern.

Wenn Sie also wirklich der Mehrheit der Familien einen Gefallen tun möchten, dann
machen Sie die Gebühren so niedrig, dass sich die breite Mehrheit der Eltern den
Kindergartenplatz einfach leisten kann, ohne über ihr Einkommen Angaben
machen zu müssen. (Derzeit stellen 75% der Eltern in München einen 
Ermäßigungsantrag)



Seite 17c: Kommentierter Satzungbeschluss des GKB  für den Schulausschuss 18.Juli 2006

Vergleichszahlen aus anderen Städten:
In Stuttgart betragen die Kindergartengebühren nur nach 
Buchungszeiten gestaffelt: 51 bis 126 EUR.
Nur 12 bis 22% der Eltern stellen einen Antrag auf wirtschaftliche
Jugendhilfe. Insgesamt werden etwas über 1800 Anträge bewilligt
Von 3 Beamten des mittleren, nicht-technischen Dienstes bzw. 
Verwaltungsfachangestellten.

In Nürnberg liegen die Kindergartengebühren bei 80 bis 110 EUR,
Dort wurden bisher pro Jahr ca.  5700 Anträge von 6 Mitarbeitern
des mittleren, nicht-technischen Dienstes bewilligt, bei einer 
Gesamtzahl von ca. 16.000 Kinderbetreuungsplätzen.

Der Verwaltungsaufwand ist also viel geringer, denn die große
Mehrheit der Eltern in Nürnberg und Stuttgart kann sich den 
Kinderbetreuungsplatz leisten und muss gar keinen Antrag stellen.

Zum Vergleich: in München ist das Verhältnis genau umgekehrt:
Nur 25% sind Vollzahler, 75% der Eltern haben also erfolgreich 
einen Ermäßigungsantrag gestellt.



Seite 18: Kommentierter Satzungbeschluss des GKB  für den Schulausschuss 18.Juli 2006

Bedeutet das, dass die Stadt sich ihre Gebühren von den
Freigemeinnützigen Trägern diktieren lassen möchte?

Es ist kein Widerspruch, wenn Eltern
einerseits die Qualität loben, aber andererseits abwandern,
wenn sie sich die Kinderbetreuung nicht mehr leisten können.

Die Kombination 2 Krippenkinder (842 EUR) oder Krippen-
und Kindergartenkind (623 EUR) wird so teuer, dass manche
Eltern wohl (zumindest teilweise) auf private Kinderbetreuung
(z.B. Au-Pair) ausweichen müssen.
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Wir verstehen nicht, wieso das Schulreferat hier mit einer
Entweder-Oder Lösung argumentiert. Wir begrüßen die 
Gebührenbefreiung des 3. Kindes. Dennoch kritisieren wir, dass 
die  Gebührenermäßigung für das 2. Kind nicht hoch
genug bzw. nicht mehr vorhanden ist. 

Da bisher von der Zentralen Gebührenstelle nicht einmal erfasst
wurde, wie viele Geschwisterkinder es gibt, wundert es uns, dass
das Schulreferat die Befreiung des 3. Kindes scheinbar nur dann 
tragen will, wenn dafür die Ermäßigung für das 2. Kind ganz 
gestrichen wird. Aus eigener Erfahrung können wir sagen, dass 
es in München sehr wenig Eltern mit 3 oder mehr Kindern gibt. 
Und von diesen Eltern haben sehr wenige Kinder, die alle 
gleichzeitig in städtischer Kinderbetreuung untergebracht sind.

Wir sehen:
1. Eltern mit einem Familienbruttojahreseinkommen von 

70.000 EUR (bei 2 Vollzeitjobs) nicht als 
Besserverdienende

2. Wenn eine solche Familie 842 EUR/623 EUR pro Monat für 
die Kinderbetreuung zahlen muss, so entspricht dies 25% 
bzw, 19% ihres monatlichen Nettoeinkommens. Dies sehen 
wir nicht als „Nachteil“, sondern dies ist jenseits jeglicher 
Belastungsgrenze für Eltern.
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Erstaunt nehmen wir zur Kenntnis, dass die jetzige 40%-
ige Erhöhung offenbar als „bewusst moderat“ empfunden 
wird.

Selbstverständlich bemerken es die Eltern, wenn sie 
pro Monat ab September mehr zahlen müssen und 
außerdem noch den Monat August zahlen müssen.

Wir möchten hier zu Bedenken geben, dass das 
Buchungsverhalten stark von der Gebührenhöhe beeinflusst
wird. Andere Städte haben dies erkannt und haben die 
Steigerung bei langen Buchungszeiten nicht mehr linear 
weitergeführt.
Wenn die Eltern auf geringe Buchungszeiten ausweichen, wird 
die Stadt nach dieser Gebührenerhöhung nicht mehr, sondern 
weniger einnehmen! 
Leidtragende werden die Eltern sein, die aus beruflichen 
Gründen nicht weniger buchen können.
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Vergleich der Gebühren alt/neu pro Jahr für ein Kindergartenkind:
Die neue Satzung sieht Gebührenerhöhung von bis zu 664 EUR = 40% pro Jahr vor!
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Vergleich der Kindergartengebühren in München (alt/neu) mit den Gebühren aller anderen bayrischen
Städte, die bereits die neuen Buchungszeiten eingeführt haben. Deutlich sieht man, dass München bereits
mit den derzeitigen Gebühren an der Spitze liegt.



Zusammenfassung – Kommentierter Satzungsbeschluss des GKB für den Schulausschuss 
18.Juli 2006

Der vorliegende Satzungsentwurf:
• Belastet Eltern mit bis zu 40% Erhöhung bei den 

Kindergartengebühren; Familien mit 2 Kindern werden noch mehr 
belastet (besonders deutlich in den Krippen) und sollen ab 
September bis zu 25% ihres Nettoeinkommens als Elternbeitrag 
entrichten.

• Schafft Schein-Bedürftigkeiten, die zu Einnahmeverlusten bei der 
Stadt führen, die dann über höhere Gebühren für die restlichen
Eltern kompensiert werden müssen.

• Gleichzeitig schafft es die Stadt nicht, die aktuell Bedürftigen auf ihr 
Recht auf wirtschaftliche Jugendhilfe aufmerksam zu machen und 
diese gezielt komplett oder teilweise zu entlasten.

• Kann der Stadt statt Mehreinnahmen weniger Einnahmen
einbringen, falls die Eltern auf geringere Buchungszeiten
ausweichen.
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